AMTSBLATT

der Stadt Haltern am See

- Offentliche Bekanntmachung - (ava
ey

49. Jahrgang 06.11.2020 Nr. 18

<
12

Inhalt:

w N

Satzung vom 05.11.2020 zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Haltern am
See vom 28.11.2014
Satzung fir den Seniorenbeirat der Stadt Haltern am See vom 05.11.2020
Wahlordnung fur die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Haltern
am See vom 05.11.2020
Planfeststellungsantrag zur Erweiterung des Tagebaus ,Haltern-Sythen“ der
Quarzwerke GmbH nérdlich der Stadt Haltern am See
hier: Bekanntmachung der Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6

Bergbau und Energie in NRW
Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung im Flurbereinigungsverfahren
Olfen
hier: Bekanntmachung der Bezirksregierung Minster

Herausgeber: Stadt Haltern am See )
Das Amtsblatt der Stadt Haltern am See ist kostenlos wahrend der Offnungszeiten im Rathaus, Dr.-Conrads-Strale 1

(Telefonzentrale), im Verwaltungsgebéude Muttergottesstiege (Baudezernat), Zimmer 1.69, und im Alten Rathaus (Erdgeschoss,
Touristen-Information), erhéltlich. Es ist auBerdem im Internet abrufbar unter www.haltern.de oder kann gegen einen
Jahreskostenbeitrag in Hohe von 18,41 Euro zugesandt werden.



Satzung vom 05.11.2020 zur Anderung der
Hauptsatzung der Stadt Haltern am See vom 28.11.2014

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) der Gemeindeordnung fur

das Land Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Fassung hat der Rat der Stadt Haltern am See

am 03.11.2020 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder die folgende Satzung
zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Haltern am See beschlossen:

Artikel 1

Die Hauptsatzung der Stadt Haltern am See wird wie folgt gedndert:

1.

§ 6 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

(3)

§6
Anregungen und Beschwerden

Eingaben, die
a) weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen,
Erklarungen, Ansichten etc.)
b) inhaltlich mit bereits friher eingereichten Anregungen oder Beschwerden
identisch sind,
c) den Inhalt eines Strafgesetzes erfiillen oder
d) als rechtsmissbrauchliche Inanspruchnahme von 6ffentlichen Stellen anzusehen sind,

sind ohne Beratung vom Blrgermeister zuriickzugeben.

§ 6 Absatz 7 wird gestrichen

aus § 6 Absatz 8 wird Absatz 7

§ 11 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

(3)

Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschiissen des Rates mit Ausnahme des
Wahlprifungsausschusses eine zusatzliche Aufwandsentschadigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1
Nr.2 GO NRWi. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten, werden gemal § 46 Abs. 2 Satz 2
Nr. 1 GO NRW folgende weitere Ausschiisse ausgenommen:

- Rechnungsprifungsausschuss

- Betriebsausschuss Seestadthalle

- Volkshochschulausschuss



- Musikschulausschuss

Die Vorsitzenden der folgenden Ausschiisse des Rates erhalten anstelle einer zusatzlichen
Aufwandsentschadigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 6
EntschVO ein Sitzungsgeld nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 4 EntschVO:
- Stadtentwicklungsausschuss

- Klima-, Umwelt- und Mobilitdtsausschuss

- Bau- und Digitalisierungsausschuss

- Ausschuss fur Generationen und Soziales

- Schul-, Sport- und Kulturausschuss

5. § 13 Absatz 1 Satz 3 Buchstabe e) wird wie folgt geandert:

Die Worte ,,... mit einer Laufzeit von 12 Monaten ...“ werden ersetzt durch die Worte
... mit einer Laufzeit von 18 Monaten ...“.

Artikel 2

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende vom Rat der Stadt Haltern am See am 03.11.2020 beschlossene Satzung vom
05.11.2020 zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Haltern am See vom 28.11.2014 wird
hiermit gemall § 7 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung 6ffentlich bekannt gemacht.

Es wird nach § 7 Abs. 6 GO NRW darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkiindung nicht mehr geltend

gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemaR 6ffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Stadt Haltern am See vorher geriigt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Haltern am See, den 05.11.2020

gez. Stegemann

(Stegemann)
Blirgermeister



Satzung fiir den Seniorenbeirat
der Stadt Haltern am See vom 05.11.2020

Gemal der §§ 7, 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666),
zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV.NRW.S.202), hat der Rat
der Stadt Haltern am See in seiner Sitzung vom 3. November 2020 folgende Satzung flr den
Seniorenbeirat der Stadt Haltern am See beschlossen:

§ 1 Der Seniorenbeirat

Der Seniorenbeirat hat die besonderen Belange und Interessen der dlteren Bewohner*innen
der Stadt Haltern am See wahrzunehmen und ist die gewadhlte Vertretung aller Senioren und
Seniorinnen (Einwohner*innen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben) der Stadt. Angesichts
des zunehmenden Anteils alterer Menschen an der Ortlichen Gemeinschaft ist die
Berlicksichtigung der vitalen Interessen dieser Bevolkerungsgruppe bei der kommunalen
Daseinsvorsorge vermehrt geboten. Um Rat und Verwaltung bei der Wahrnehmung der
besonderen Lebensinteressen der Senioren und Seniorinnen zu beraten, zu unterstiitzen und
zum Wohl der alteren Mitbirger*innen mitzuwirken, wurde ein Seniorenbeirat gebildet. Er ist
Mitglied der Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen e.V. (LSV NRW).

§ 2 Zustandigkeit

(1) Unterstitzung der Interessen von Senioren und Seniorinnen gegeniiber Behorden,
Institutionen und Personen, die mit Angelegenheiten von Senioren und Seniorinnen
befasst sind. Der Seniorenbeirat fiihrt keine Rechtsberatung durch. Er verweist solche
Ratssuchenden an die zustandigen Stellen und halt Kontakt mit diesen.

(2) Mitarbeit bei der Vorbereitung von Altenplanen auf Kommunalebene sowie von
Gemeinschaftsaufgaben und Programmen fir altere Mitblirger*innen auf
Gemeindeebene.

(3) Der Seniorenbeirat ist befugt, bei ortlichen Angelegenheiten der Planung und
Gestaltung in den Bereichen Wohnen und Wohnumfeld, Verkehr, Sozialwesen, Kultur
und Bildung sowie des Sports, soweit Belange der ortlichen Seniorenschaft beriihrt
sind, beratend, empfehlend oder initiativ an den Ausschusssitzungen teilzunehmen.
Die Mitwirkung vollzieht sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (§ 58 GO).



(4) Die Kommunalverwaltung hat Vorlagen, die sich mit Angelegenheiten der Senioren
und Seniorinnen befassen, vor der Beratung im Rat oder in den Ausschiissen, dem
Seniorenbeirat zur Behandlung rechtzeitig zuzuleiten.

(5) Der Seniorenbeirat halt Kontakt zu den Altenheimen, Altentages- und
Begegnungsstatten, allen sonstigen Betreuungseinrichtungen und Organisationen, die
sich mit Seniorenfragen beschaftigen, auch im Altenwohnungsbereich.

(6) Das Nahere regelt die Geschaftsordnung.

§ 3 Zusammensetzung

(1) Der Seniorenbeirat wird von den Senioren und Seniorinnen (Einwohner*innen, die am
Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet haben) der Stadt Haltern am See gewahlt. Die
Amtsperiode des Seniorenbeirates entspricht der Wahlperiode des Rates. Die Wahl
des Seniorenbeirates hat spatestens zwei Monate nach der Wahl des Rates
stattzufinden (von dieser Regelung ausgenommen ist die kommende Wahl der
Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Haltern am See). Die Mitglieder bleiben im
Amt bis sich der neu gewahlte Seniorenbeirat konstituiert hat. Die konstituierende
Sitzung hat innerhalb eines Monats nach der Wahl des Seniorenbeirates zu erfolgen.

(2) Die Mitgliedschaft endet vorzeitig, sobald die Voraussetzungen der Wahlbarkeit nicht
mehr gegeben sind.

(3) Das Wahlverfahren erfolgt nach einer besonderen Wahlordnung.

(4) Die Anzahl der Seniorenbeiratsmitglieder pro wahlberechtigte(r)m Einwohner*in lehnt
sich an das Verhaltnis der Anzahl der Stadtratsmitglieder pro wahlberechtigte(r)m
Einwohner*in zur Kommunalwahl an.

Der Stadtrat hat nach amtlichem Wahlergebnis zur Kommunalwahl 2020 44
Mitglieder. Wahlberechtigt waren am 13.09.2020 insgesamt 32.398 Halterner*innen.
Daraus ergibt sich ein Verhdltnis von 1:736,32. Umgelegt auf die 12.025
wahlberechtigten Einwohner*innen (Datengrundlage: OK.EWO Webauskunft mit
Stand zum 30.06.2020) zur Seniorenbeiratswahl ergibt dies eine Zahl von 16,3
Seniorenbeiratsmitgliedern, die auf 17 aufgerundet wird.

Unter Bericksichtigung eines Grundmandates pro Ortsteil und einer ungefdhren
Wirdigung der gréRBeren Ortsteile Lippramsdorf, Sythen und Haltern-Mitte ergibt sich
eine Verteilung wie folgt:



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Flaesheim
Haltern-Mitte
Hamm-Bossendorf
Holtwick

Hullern

Lavesum
Lippramsdorf
Sythen
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Dariiber hinaus kann der Seniorenbeirat auf Vorschlag des Vorstands des
Seniorenbeirates fiir ausgeschiedene Beiratsmitglieder die Berufung kooptierter, nicht
stimmberechtigter Mitglieder flr die Zeit bis zur nachsten Seniorenbeiratswahl
beschlielen. Diese Regelung gilt ebenfalls fir den Fall, dass es zum Zeitpunkt der
Seniorenbeiratswahl nicht genligend (gewahlte) Bewerber*innen gibt, um alle Sitze im
Seniorenbeirat besetzen zu konnen. Kooptiertes Mitglied kann nur werden, wer die
Voraussetzungen nach § 4 der Wahlordnung fiir die Wahl der Mitglieder des
Seniorenbeirates der Stadt Haltern am See erfillt.

Das Nahere hierzu regelt die Geschaftsordnung des Seniorenbeirates der Stadt Haltern
am See.

§ 4 Vorsitz

Der Seniorenbeirat wahlt aus seiner Mitte eine(n) Vorsitzende(n) und zwei
Stellvertreter(innen) als geschaftsflihrenden Vorstand. Er kann in seiner
Geschaftsordnung erganzende Regelungen fiir die Wahl weiterer Vorstandsmitglieder
treffen.

Die Wahlen gemall Absatz 1, Satz 1, erfolgen durch eine geheime Abstimmung. Im
Ubrigen gilt § 50 Abs. 2 der GO NRW entsprechend.

Die Mitglieder des geschaftsfihrenden Vorstands vertreten den Seniorenbeirat
gegentiber dem Rat, den Ausschiissen und der Verwaltung sowie reprasentativ
gegeniiber der Offentlichkeit. Der Seniorenbeirat kann in seiner Geschiftsordnung eine
abweichende Regelung fir die Vertretung des Seniorenbeirates in den Ausschiissen
treffen.

Der/Die Vorsitzende ist Uber die 6ffentlichen Tagesordnungspunkte der einzelnen Rats-
und Ausschusssitzungen zu informieren. Die Verwaltung hat den/die Vorsitzende(n) auf
Sachverhalte, die die Belange édlterer Mitblirger*innen nach § 2 betreffen kdnnen, so
rechtzeitig hinzuweisen, dass eine Entscheidung zur Beratung ohne vermeidbare zeitliche
Beeintrachtigung eines Verfahrens getroffen werden kann.



(5) Die Schriftfuhrung Gbernimmt die Verwaltung der Stadt Haltern am See.

§ 5 Beschlussfahigkeit

Der Seniorenbeirat ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Seine
Beschlisse fasst er mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
Wichtige Beschliisse des Seniorenbeirates sollen vom Vorsitzenden der Verwaltung der Stadt
Haltern am See zugeleitet werden. Der Seniorenbeirat tritt nach Bedarf zusammen (Naheres
regelt die Geschaftsordnung). Eine Verhinderung ist dem/der Vorsitzenden rechtzeitig
mitzuteilen. Der Schriftfihrer/Die Schriftfihrerin fihrt Protokoll mit Angabe der Anwesenden.
Beschlisse sind als solche zu protokollieren. Das Protokoll ist zu den Akten zu nehmen und den
Mitgliedern vor der nachsten Sitzung zuzuleiten.

§ 6 Rechtsstellung

Fir die Rechtsstellung der Mitglieder des Seniorenbeirates gelten die §§ 30,32 und 43 Abs. 1 der
GO NRW entsprechend. Die Mitglieder erhalten fiir die Teilnahme an Sitzungen des
Seniorenbeirates ein Sitzungsgeld entsprechend der fiir sachkundige Birger im § 11 Abs. 5 der
Hauptsatzung der Stadt Haltern getroffenen Regelung. Die Zahl der entschadigungsfahigen
Sitzungen wird auf 6 Sitzungen pro Jahr beschrankt.

§ 7 Budget, Weiterbildung

(1) Fur seine Aufgabenerfiillung stehen dem Seniorenbeirat die im jeweiligen Haushaltsplan
der Stadt Haltern am See bereitgestellten Mittel zur Verfligung.

(2) Die Mitglieder des Seniorenbeirates sollen ihren Informationsstand standig verbessern,
auch durch Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen aller Art. Eine
Auslagenerstattung erfolgt nur nach entsprechender Beschlussfassung des
Seniorenbeirates und nur im Rahmen des verfiigbaren Budgets.

(3) Fiir Sonderaufgaben konnen Berater*innen oder sonst geeignete Fachkrafte
hinzugezogen werden. Sie haben kein Stimmrecht. Fir eine etwaige Auslagenerstattung
gilt die in Abs. 2 Satz 2 getroffene Regelung gleichermaRen.

§ 8 Sitzungsort

Die Raumfrage fir Sitzungen, Sprechstunden, Geschaftsfihrung, Bearbeitung von Vorgangen
oder dhnlichem, ist in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung zu regeln.



§ 9 Berichterstattung

Der/Die Vorsitzende erstattet jahrlich dem Blrgermeister/der Biirgermeisterin und auf Wunsch
dem Rat der Stadt Bericht iber die Tatigkeit des Seniorenbeirates.

§ 10 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung fir den Seniorenbeirat der Stadt Haltern am See
tritt die bisherige Satzung fir den Seniorenbeirat der Stadt Haltern am See vom 20.
September 1999 in der Fassung vom 3. Marz 2005 auRer Kraft.



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende vom Rat der Stadt Haltern am See am 03.11.2020 beschlossene Satzung fiir den
Seniorenbeirat der Stadt Haltern am See vom 05.11.2020 wird hiermit gemal® § 7 Abs. 4 Satz 1
der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit geltenden
Fassung o6ffentlich bekannt gemacht.

Es wird nach § 7 Abs. 6 GO NRW darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkiindung nicht mehr geltend

gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemaR offentlich bekannt gemacht worden,
c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Stadt Haltern am See vorher geriigt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Haltern am See, den 05.11.2020

gez. Stegemann

(Stegemann)
Blirgermeister



Wahlordnung fiir die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates der
Stadt Haltern am See vom 05.11.2020

GemaR der §§ 7, 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt
geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV.NRW.S.202), hat der Rat der Stadt
Haltern am See in seiner Sitzung vom 3. November 2020 folgende Wahlordnung fiir die Wahl der
Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Haltern am See beschlossen:

§ 1 Wahlgrundsdtze und Wahlgebiet

(1) Die Mitglieder des Seniorenbeirates werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher
und geheimer Wahl von den wahlberechtigten Senioren und Seniorinnen
(Einwohner*innen, die am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet haben) durch
Personlichkeitswahl direkt gewahlt.

(2) Das Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Haltern am See. Das Wahlgebiet wird in
Wahlbezirke eingeteilt. Die Abgrenzung der Wahlbezirke entspricht den Ortsteilen der
Stadt Haltern am See. Als Ortsteile gelten: Flaesheim, Haltern-Mitte, Homm-Bossendorf,
Holtwick (einschlieflich Bergbossendorf und Hennewig), Hullern, Lavesum, Lippramsdorf
und Sythen.

§ 2 Wahlorgane

(1) Wahlorgane sind der Blrgermeister/die Birgermeisterin als Wahlleiter*in und der
Wahlausschuss fiir das Wahlgebiet sowie die Briefwahlvorstande.

(2) Der Wabhlleiter/Die Wahlleiterin setzt die Wahlbezirke flr die gemaR § 3 der Satzung flr
den Seniorenbeirat der Stadt Haltern am See zu wahlenden Mitglieder des
Seniorenbeirates fest. Er/Sie bereitet die Wahl vor und fiihrt sie durch.

(3) Die Aufgaben des Wahlausschusses werden durch den fir die Kommunalwahlen
gebildeten Wahlausschuss wahrgenommen. Der Wahlausschuss entscheidet tber die
Zulassung der Wahlvorschldge und stellt das Wahlergebnis fest.

(4) Der Wahlleiter/Die Wabhlleiterin bestellt zur Ermittlung des Wahlergebnisses
Briefwahlvorstande in ausreichender Anzahl. Diese bestehen aus einem
Wahlvorsteher/einer Wahlvorsteherin, seinem Stellvertreter/seiner Stellvertreterin bzw.
ihrem Stellvertreter/ihrer Stellvertreterin, einem Schriftfihrer/einer Schriftfihrerin und
mindestens 3 Beisitzern. Wahlvorsteher*in, Stellvertreter*in und Schriftfihrer*in sollen



Mitarbeiter*innen der Stadt Haltern am See sein. Die Briefwahlvorstande sorgen fiir eine
ordnungsgemaRe Ermittlung des Wahlergebnisses. Sie entscheiden liber Zweifelsfalle bei
der Ermittlung des Wahlergebnisses mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme des Wahlvorstehers/der Wahlvorsteherin den Ausschlag.

§ 3 Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Einwohner*innen, die am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet
haben und seit mindestens 42 Tagen ihren Hauptwohnsitz in Haltern am See haben.

(2) Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik
Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt.

§ 4 Wiahlbarkeit

(1) Wahlbar sind alle Wahlberechtigten im Sinne des § 3.

(2) Nicht wahlbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik
Deutschland die Wihlbarkeit oder die Fahigkeit zur Bekleidung éffentlicher Amter nicht
besitzt.

§ 5 Wahlerverzeichnis

(1) Zur Durchfihrung der Wahl legt der Wahlleiter/die Wahlleiterin ein Wahlerverzeichnis,
bezogen auf die einzelnen Wahlbezirke, an.

(2) In dem Verzeichnis werden alle Personen erfasst, die am 42. Tag vor dem Wabhltag
wahlberechtigt sind.

(3) Im Wahlerverzeichnis werden die Wahlberechtigten unter Angabe des Familiennamens,
des Vornamens, Geburtsdatums sowie der Anschrift unter fortlaufender Nummer des
Wabhlbezirkes verzeichnet.

(4) Das Wahlerverzeichnis wird vom 25. bis zum 21. Tag vor der Wahl zu den allgemeinen
Offnungszeiten der Stadt Haltern am See zur 6ffentlichen Einsicht bereitgehalten. Zeit
und Ort der Bereithaltung zur Einsichtnahme werden spatestens am 28. Tag vor der Wahl
offentlich bekannt gemacht.

(5) Wer das Wahlerverzeichnis fir unrichtig oder unvollstandig halt, kann innerhalb der
Einsichtsfrist bei der Stadt Haltern am See schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch
einlegen. Uber den Einspruch entscheidet der Biirgermeister/die Biirgermeisterin.



§ 6 Wahlsystem

(1) Gewahlt ist, wer die Mehrheit der im Wahlbezirk abgegebenen Stimmen auf sich
vereinigt. In den Wahlbezirken, in denen mehrere Mitglieder zu wahlen sind, gelten die
Bewerber*innen als gewahlt, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(2) Wahlbar sind alle Bewerber*innen unabhangig von ihrem Wohnsitz im Wahlgebiet. Sollte
ein(e) Bewerber*in in mehr als einem Wahlbezirk gewahlt werden, gilt folgende
Rangfolge flr die Auswahl des Wahlbezirks, in dem dieser Bewerber/diese Bewerberin als
gewahlt gilt:

1. Wohnsitz im Wahlbezirk,
2. die Zahl der erzielten Stimmen.

Fur die Ubrigen Wahlbezirke gilt der Bewerber/die Bewerberin mit der nachsthochsten
Stimmzahl als gewahlt.

(3) Die Auflistung der Bewerber*innen auf dem Stimmzettel erfolgt grundsatzlich in
alphabetischer Reihenfolge. Um den Ortsbezug zu gewahrleisten, werden die
Bewerber*innen in dem Wahlbezirk ihres Wohnortes als erstes gelistet.

(4) Die Wahl wird ausschlieBlich in Form einer Briefwahl durchgefiihrt

§ 7 Wahlvorschlage

(1) Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin fordert spatestens 10 Wochen vor dem Wahltag durch
offentliche Bekanntmachung zur Einreichung von Wahlvorschlagen auf. Er/Sie weist
hierbei auf die §§ 4 und 7 Abs. 2 —5 hin.

(2) Wahlvorschlage missen bis zum 49. Tag vor dem Wahltag, 15:00 Uhr, beim
Wabhlleiter/bei der Wabhlleiterin eingereicht werden. Der Wabhlleiter/Die Wabhlleiterin
prift die Wahlvorschldage und legt sie dem Wahlausschuss zur Entscheidung vor.

(3) Fur die Wahlvorschlage sind die vom Wahlleiter/von der Wahlleiterin herausgegebenen
Formblatter zu verwenden.

(4) Jeder Wahlvorschlag muss in Block- oder Maschinenschrift Familienname, Vorname,
Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift des Hauptwohnsitzes sowie

Staatsangehorigkeit enthalten.

(5) Dem Wahlvorschlag beizufiigen sind:



a) die schriftliche Erklarung des Bewerbers/der Bewerberin, dass er/sie der Aufstellung
zustimmt,

b) die Bescheinigung der Wahlbarkeit durch die 6rtliche Meldebehorde.

§ 8 Ungiiltige Wahlvorschlage

(1) Wahlvorschlage sind unglltig,

a) wenn sie nicht fristgerecht gem. § 7 Abs. 2 beim Wabhlleiter/bei der Wabhlleiterin
eingegangen sind,

b) wenn andere als die vom Wabhlleiter/von der Wahlleiterin gem. § 7 Abs. 3
herausgegebenen Formblatter verwendet wurden,

c) wenn sie nicht die fur die Bewerber*innen gem. § 7 Abs. 4 vorgeschriebenen Angaben
enthalten oder diese nicht lesbar sind.

(2) Méangel in den Wahlvorschlagen kénnen bis zum Ablauf der in § 7 Abs. 2 festgelegten
Einreichungsfrist beseitigt werden.

(3) Enthalten Wahlvorschlage nicht wahlbare Personen, so sind diese Wahlvorschlage

nichtig.

§ 9 Zulassung der Wahlvorschlage

(1) Der Wahlausschuss prift die Wahlvorschlage nach MaRgabe der §§ 7 und 8 und
entscheidet spatestens am 42. Tag vor dem Wahltag tGber ihre Zulassung.

(2) Der Wahlleiter/Die Wabhlleiterin gibt die glltigen Wahlvorschlage spatestens 28 Tage vor
dem Wahltermin 6ffentlich bekannt.

§ 10 Wahlbekanntmachung

Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin macht spatestens am 28. Tag vor dem Wahltermin
offentlich bekannt:

a) das Briefwahlverfahren,

b) die Wahlbezirke,



c) den Wahltermin,
d) Beginn und Ende der Wahlzeit,
e) den Hinweis auf den amtlichen Charakter der Stimmzettel und deren Zustellung,

f) den Hinweis darauf, dass jede(r) Wahlberechtigte nur eine Stimme hat.

§ 11 Wahlbenachrichtigung

Mit Zustellung der Wahlunterlagen spatestens 21 Tage vor dem Wahltag wird jede(r)
Wabhlberechtigte benachrichtigt, dass er/sie im Wahlerverzeichnis eintragen ist und in
welchem Zeitraum und fur welchen Wahlbezirk von ihm/ihr gewéahlt werden kann.

§ 12 Ausstattung des Wahlvorstandes
Der Wahlvorstand erhalt:

a) ein Verzeichnis der in den ihm zugeteilten Wahlbezirken fiir ungiltig erklarten
Wahlscheine (sog. Negativverzeichnis),

b) die Wahlniederschrift,

c) Abdrucke der Satzung und der Wahlordnung fir den Seniorenbeirat der Stadt Haltern
am See,

d) einen Abdruck der Wahlbekanntmachung,
e) eine Wahlurne fir jeden ihm zugeteilten Wahlbezirk,

f) die eingegangenen verschlossenen Wahlbriefe.

§ 13 Stimmabgabe

(1) Die Stimmabgabe ist auf den Wahlbezirk begrenzt und nicht Gbertragbar.
(2) Der Wahler/Die Wahlerin hat eine Stimme. Sie wird geheim abgegeben.

(3) Der Wahler/Die Wahlerin hat dem Wabhlleiter/der Wabhlleiterin in einem verschlossenen
Wahlbriefumschlag



(4)

(1)

(2)

(3)

- seinen/ihren Wahlschein

- in einem besonderen, verschlossenen Stimmzettelumschlag seinen/ihren
Stimmzettel

so rechtzeitig zu Gbersenden, dass der Wahlbrief am Wahltag bis 15:00 Uhr bei ihm/ihr

eingeht. Auf dem Wabhlschein hat der Wahler/die Wahlerin bzw. die Hilfsperson an Eides

statt zu versichern, dass der Stimmzettel personlich oder gemal dem erklarten Willen des

Wahlers/der Wahlerin gekennzeichnet worden ist.

Der Wabhlleiter/Die Wahlleiterin sammelt die Wahlbriefe, ordnet sie nach den darauf
vermerkten Wahlbezirken und halt sie bis zur Ermittlung des Wahlergebnisses unter
Verschluss.

§ 14 Offentlichkeit

Wahrend der Ermittlung des Briefwahlergebnisses hat jedermann Zutritt, soweit das ohne
Stérungen der Ergebnisermittlung maoglich ist.

§ 15 Ermittlung des Briefwahlergebnisses

Die Ermittlung des Briefwahlergebnisses obliegt den Wahlvorstinden nach Maligabe
ihrer Einteilung durch den Wabhlleiter/der Wahlleiterin auf die Wahlbezirke. Die
Ermittlung des Briefwahlergebnisses beginnt am auf den Wahltag folgenden Tag um 9:00
Uhr in den vom Wabhlleiter/von der Wahlleiterin bestimmten Raumlichkeiten der
Stadtverwaltung.

Der Briefwahlvorstand 6ffnet den Wahlbrief, priift die Giltigkeit der Stimmabgabe und
legt den Wahlumschlag im Falle der Giltigkeit der Stimmabgabe ungedffnet in die
Wahlurne des Wahlbezirks, der auf dem Wahlbrief bezeichnet ist. Die Wahlscheine
werden nach Wahlbezirken getrennt gesammelt.

Wahlbriefe sind zurtickzuweisen, wenn

a) der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,

b) dem Wahlbriefumschlag kein oder kein giiltiger Wahlschein beiliegt,

c) dem Wahlbriefumschlag kein Wahlumschlag beigefiigt ist,

d) weder der Wahlbriefumschlag noch der Wahlumschlag verschlossen ist,

e) der Wahlbriefumschlag mehrere Wahlumschlage, aber nicht eine gleiche Anzahl
glltiger und mit den vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt versehener
Wahlscheine enthilt,



(4)

(5)

(6)

f)

g)

h)

der Woiéhler/die Wahlerin oder die Person seines/ihres Vertrauens die
vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht
unterschrieben hat,

kein vom Wabhlleiter/von der Wahlleiterin herausgegebener Wahlumschlag benutzt
worden ist,

ein Wahlumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis
gefahrdenden Weise von den Ubrigen abweicht.

Ist ein Wahlschein vom Wabhlleiter/von der Wahlleiterin fir ungiltig erklart, so ist der

Wahlbrief samt Inhalt auszusondern. Werden Bedenken gegen die Giltigkeit eines

Wahlscheines erhoben, so ist der betroffene Wahlbrief samt Inhalt auszusondern und

besonders lber seine Zulassung zu befinden. Die Einsender zuriickgewiesener Wahlbriefe

werden nicht als Wahler*innen gezahlt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.

Der Briefwahlvorsteher/Die Briefwahlvorsteherin 6ffnet die Wahlurne des jeweiligen

Wahlbezirkes und entnimmt die Wahlumschlage. Diese werden von den Mitgliedern des

Wahlvorstandes geoffnet und die Stimmzettel entnommen.

Die Wahlvorstande stellen die Zahlen

a)

b)

c)

der Wahler*innen anhand der Wahlumschlage,

der ungiltigen und giiltigen Stimmen,

der fiir die einzelnen Wahlvorschlage abgegebenen giiltigen Stimmen

fir den einzelnen Wahlbezirk durch Zahlung fest. Die Zahl der Wahlberechtigten

entspricht der Zahl der im ggf. berichtigten Verzeichnis der Wahlberechtigten

aufgefihrten Personen.

Ungililtig sind Stimmzettel,

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

die nicht vom Wabhlleiter/von der Wabhlleiterin herausgegeben worden sind,

die durchgestrichen oder durchgerissen sind,

die keine oder mehrere Stimmabgabe(n) enthalten,

die mit Bemerkungen versehen sind,

die mit zusatzlichen Namen oder Wahlvorschlagen versehen sind,

denen ein Vorbehalt gegen den Gewahlten/die Gewdhlte beigefugt ist,

denen der Wille des Wahlers/der Wahlerin nicht mit Bestimmtheit zu entnehmen ist.



Ein Wahlumschlag, der keinen Stimmzettel enthilt, gilt als ungiltige Stimme.

(7) Uber die Ergebnisfeststellung ist eine von den Mitgliedern des Wahlvorstandes zu
unterzeichnende Niederschrift zu fertigen. Dabei sind die Zahlen der zuriickgewiesenen,
beanstandeten oder nach besonderer Beschlussfassung zugelassenen Wahlbriefe zu
vermerken.

(8) Die zuriickgewiesenen Wahlbriefe sind wieder zu verschlieBen, mit dem
Zuruckweisungsgrund zu versehen und gesondert gesammelt dem Wabhlleiter/der
Wahlleiterin zusammen mit der Niederschrift zu (bergeben. Entsprechend ist mit den
Wahlbriefumschlagen und Wahlscheinen der nach besonderer Beschlussfassung
zugelassenen Wahlbriefe zu verfahren. Ungiiltige Stimmen sind als solche gekennzeichnet
und gesondert gesammelt der Wahlniederschrift beizufiigen. Alle ibrigen Wahlscheine
und Stimmzettel sind jeweils gesammelt der Niederschrift beizufligen. Die Niederschrift
und die verpackten und versiegelten Anlagen sind dem Wabhlleiter/der Wahlleiterin zu
Ubergeben. Alle anderen Wahlunterlagen und die leeren Briefwahlumschlage sind in der
verschlossenen Wahlurne zu hinterlegen.

§ 16 Feststellung des endgiiltigen Wahlergebnisses

(1) Der Wahlleiter/Die Wabhlleiterin prift die Wahlniederschriften aller Wahlbezirke auf
Vollstandigkeit und OrdnungsmaRigkeit.

(2) Der Wahlausschuss stellt fest:
a) die Zahl der Wahlberechtigten,
b) die Zahl der Wahler*innen,
c) die Zahl der giiltigen und ungiltigen Stimmen,
d) die Zahl der fiir jeden Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen,
e) die im jeweiligen Wahlbezirk gewahlten Bewerber*innen.

Der Wahlausschuss ist berechtigt, rechnerische Berichtigungen in den Feststellungen der
Wabhlvorstinde vorzunehmen. Im Ubrigen ist er an deren Entscheidungen gebunden.

Bei Stimmengleichheit in einem Wahlbezirk entscheidet das vom Wahlleiter/von der
Wabhlleiterin zu ziehende Los.

(3) Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin macht das Ergebnis o6ffentlich bekannt, er/sie
benachrichtigt die gewahlten Bewerber*innen durch Zustellung.



§ 17 Mandatsverlust und Ersatzbestimmung

(1) Ein Seniorenbeiratsmitglied verliert sein Mandat

a) durch Verzicht,

b) durch Wegzug aus dem Stadtgebiet,

c) durch nachtraglichen Verlust der Wahlbarkeit,

d) durch Ungiiltigkeit seiner Wahl,

e) durch Mitgliedschaft im Rat der Stadt Haltern am See.

(2) Wenn ein gewadhltes Mitglied des Seniorenbeirates die Annahme der Wahl verweigert,
stirbt oder sonst ausscheidet, so riickt an seiner Stelle der Bewerber/die Bewerberin mit
der nachsthochsten Stimmzahl aus der Gesamtliste nach, der/die noch kein berufenes
Mitglied ist.

§ 18 Einspruch gegen die Giiltigkeit der Wahl
Gegen die Giiltigkeit der Wahl kann jede(r) Wahlberechtigte binnen eines Monats nach

Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch einlegen. Uber den Einspruch entscheidet
der Wahlausschuss. Die Entscheidung ist endgliltig.

§ 19 Offentliche Bekanntmachungen

Offentliche Bekanntmachung im Sinne dieser Wahlordnung sind durch
Veroffentlichungen im Amtsblatt der Stadt Haltern am See bewirkt.

§ 20 Inkrafttreten

(1) Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Wahlordnung fiir die Wahl der Mitglieder des
Seniorenbeirates der Stadt Haltern am See tritt die Wahlordnung fiir die Wahl der
Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Haltern vom 26. August 1999 auller Kraft.



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende vom Rat der Stadt Haltern am See am 03.11.2020 beschlossene Wahlordnung
fiir die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Haltern am See vom 05.11.2020
wird hiermit gemaR § 7 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung offentlich bekannt gemacht.

Es wird nach § 7 Abs. 6 GO NRW darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Wahlordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkiindung nicht mehr

geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Wahlordnung ist nicht ordnungsgemald 6ffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Stadt Haltern am See vorher geriigt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Haltern am See, den 05.11.2020

gez. Stegemann

(Stegemann)
Blirgermeister



Bezirksregierung Arnsberg
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW

Geschéftszeichen: 62.05.2-2016-1 Dortmund, den 04.11.2020

BEKANNTMACHUNG

Planfeststellungsantrag zur Erweiterung des Tagebaus ,Haltern-Sythen*“ der
Quarzwerke GmbH nérdlich der Stadt Haltern am See

Die Quarzwerke GmbH, Quarzwerkstr. 160, 45721 Haltern am See, hat am 13.10.2020
einen Rahmenbetriebsplan gemall 8 52 Abs. 2a und 57a Abs. 2 des
Bundesberggesetzes (BBergG) mit UVP-Bericht nach MalRgabe des 8§16 des
Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriufung (UVPG) zur Zulassung eingereicht.
Betroffen von dem Vorhaben sind diverse Grundsticke in der Gemarkung ,Haltern-
Kirchspiel®, Flure: 32, 33, 35, 41, 46 und 47, im Gebiet der Stadt Haltern am See. Die
geplante Erweiterung des Tagebaubetriebs zur Gewinnung von Quarzsand erstreckt
sich Uber eine Flache von rund 87 ha, sodass sich der Gewinnungsbetrieb inklusive
der bereits genehmigten Betriebsbereiche tber eine Flache von ca. 250 ha erstrecken
soll. Die Gewinnung des Bodenschatzes ,Quarzsand” soll im Trocken- und Nassabbau
zunachst unter Einsatz von Erdbaugeraten und nachfolgend mit Saugbaggerschiffen
erfolgen. Dabei ist eine mittlere Jahresférderung von ca. 2,0 Mio. t beabsichtigt.

Im Rahmen der Wiedernutzbarmachung ist fur die bergbaulich genutzte Flache ein
Gewasser mit einer naturnahen Gestaltung und einer Seeflache von ca. 170 ha
vorgesehen. Fir das Vorhaben ist eine Gesamtlaufzeit von 29 Jahren geplant.

Gem. 8 1 Nummer 1 Letter b) aa) und 8 1 Nummer 1 Letter b) bb) der Verordnung
Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) ist
aufgrund einer vorgesehenen Grol3e der beanspruchten Abbauflache von mehr als
25 ha sowie der beabsichtigten bedeutenden und dauerhaften Herstellung als auch
Umgestaltung eines Gewassers im Zuge des bergbaulichen Vorhabens fir die
Zulassung des Rahmenbetriebsplans ein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren
mit Umweltvertraglichkeitsprifung nach Mal3gabe der 88 57a und 57b BBergG
durchzufihren.

Hiermit wird gem. 8§ 73 Abs. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz fir das Land Nordrhein-
Westfalen (VwWVIG NRW) und den 8§ 18 Abs. 1 sowie 8§ 19 des UVPGi.V.m. 8 2 Abs. 1
des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemafer  Planungs- und
Genehmigungsverfahren wéahrend der COVID-19-Pandemie
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) die Verdffentlichung des Planes
(Zeichnungen und Erlauterungen) zur Einsichtnahme im Internet bekannt gemacht.

Der Plan (Zeichnungen und Erlauterungen) steht in der Zeit vom 16. November 2020
bis einschlie8lich 15. Dezember 2020 auf der Internetseite der Bezirksregierung
Arnsberg unter

https://lwww.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntmachungen/index.php

zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfiigung.



Gem. 83 Abs. 1 PlanSiG ersetzt die Veroffentlichung im Internet die physische
Auslegung.

Als zusatzliches Informationsangebot besteht die Méglichkeit den Plan (Zeichnungen
und Erlauterungen) bei der Stadt Haltern am See physisch einzusehen. Mal3geblich
sind die im Internet veroéffentlichten Unterlagen.

Der Plan (Zeichnungen und Erlauterungen) liegt im vorgenannten Zeitraum im
nachfolgend benannten Gebaude wahrend der unten angegebenen Offnungszeiten
zur allgemeinen Einsichtnahme aus:

Stadt Haltern am See Mo 8:30 —12:00/13:30 — 17:30 Uhr
FB 61 — Planen u. Wirtschaftsforderung Di-Do  8:30 —12:00/13:30 — 16:00 Uhr
Verwaltungsgebaude (Muttergottesstiege) Fr 8:30 — 12:00 Uhr

RochfordstralRe 1

45721 Haltern am See Vorherige Terminabsprachen unter der

Telefonnummer:
Zi.-Nr. 1.18 — 1.21 sowie 1.69 02364/933-0

Zur Einsichtnahme ist zwingend eine Terminvereinbarung erforderlich. Die
Terminvereinbarung ist per E-Mail Uber stadtplanung@haltern.de oder telefonisch
unter 02364/933-0 mdglich.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Inanspruchnahme der Einsichtnahme die
Vorgaben der Coronaschutzverordnung und das vor Ort vorgeschriebene
Hygienekonzept einzuhalten sind.

Gemall § 20 Abs. 2 UVPG wird der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die
auszulegenden Planunterlagen auch auf der Website des zentralen Portals
(Umweltvertraglichkeitsprifungen Nordrhein-Westfalen)

https://uvp-verbund.de/nw

im 0. g. Zeitraum zuganglich gemacht.

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berihrt werden, kann bis spatestens
einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist (8 21 Abs. 2 UVPG), das ist bis
einschlie3lich zum

15. Januar 2021,

- bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und
Energie in NRW, Goebenstr. 25, 44135 Dortmund sowie

- bei der Stadt Haltern am See (Anschrift siehe oben)

Einwendungen gegen den Plan schriftlich erheben.

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Mal3 der
Beeintrachtigung erkennen lassen. Sie sollte den Vor- und Zunamen sowie die
Anschrift des jeweiligen Einwenders tragen.


mailto:stadtplanung@haltern.de
https://uvp-verbund.de/nw

Auf elektronischem Wege kénnen Einwendungen wie folgt erhoben werden:

e durch absenderbestéatigte DE-Mail an die Adresse der Bezirksregierung
Arnsberg poststelle@bra-nrw.de-mail.de

oder

e durch Ubermittlung eines elektronischen Dokumentes mit qualifizierter
elektronischer Signatur an die Adresse der Bezirksregierung Arnsberg
poststelle@bra.sec.nrw.de.

Es wird auf die Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg

https://lwww.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/kontakt/index.php

verwiesen, die alle bendétigten Informationen hierzu enthalt.

Grundsatzlich sind Einwendungen gem. 8§ 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG NRW bzw.
8§ 21 UVPG schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Abgabe von
Erklarungen zur Niederschrift wird fur dieses Verfahren gemald § 4 Abs. 1 Satz 1
PlanSiG ausgeschlossen, da die Abgabe einer Niederschrift aufgrund des
dynamischen Infektionsgeschehens nicht fir den gesamten Zeitraum
(16.11.2020 bis einschliel3lich 15.01.2021) gewadhrleistet werden kann. Statt
einer Erklarung zur Niederschrift kann gemal 8§ 4 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG die
Abgabe von elektronischen Erklarungen auch unter poststelle@bra.nrw.de
erfolgen.

Einwendungen werden der Vorhabentragerin in nicht anonymisierter Form
weitergeleitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der
Einwendungen finden Sie auf der Internetseite der Bezirksregierung:

https://www.bra.nrw.de/themen/d/datenschutz/datenschutzrecht hinweise

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten
unterzeichnet oder in Form vervielfaltigter gleichlautender Texte eingereicht
werden (gleichformige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen
Seite deutlich sichtbar ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter
der dbrigen Unterzeichner zu benennen. Vertreter kann nur eine natirliche
Person sein.

Andernfalls kénnen diese Einwendungen unberucksichtigt bleiben (8 17 Abs. 1
und 2 VwWVIG NRW). Ferner wird die Anhérungsbehdrde gleichférmige Eingaben
insoweit unberucksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre
Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben (8 17 Abs. 2 Satz 3
VWVIG NRW).

Mit Ablauf der o.g. Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (8 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW
und § 21 Abs. 4 UVPG).

Dies gilt auch fur Stellungnahmen von Vereinigungen, die auf Grund einer
Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach
der  Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach
8 74 VwVIG NRW einzulegen (8 73 Abs. 4 Satz 5 und 6 VwWVfG NRW).

Der  Einwendungsausschluss  beschrankt sich nur auf dieses
Verwaltungsverfahren.


mailto:poststelle@bra-nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@bra.sec.nrw.de
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/kontakt/index.php
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Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin oder einer Online-
Konsultation nach 8 5 Abs. 4 PlanSiG, die auch mit Einverstandnis der zur
Teilnahme Berechtigten durch eine Telefon- oder Videokonferenz ersetz werden
kann (8 5 Abs. 5 PlanSiG), erortert.

Der Termin bzw. Online-Konsultation wird mindestens eine Woche vorher
ortstiblich bekannt gemacht. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben
haben, bzw. bei gleichformigen Einwendungen deren Vertreter, werden von dem
Er6rterungstermin bzw. der Online-Konsultation benachrichtigt. Sind mehr als 50
Benachrichtigungen vorzunehmen, so konnen diese durch o6ffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden (8 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG NRW). Der
Erorterungstermin ist nicht offentlich. Zugang zur Online-Konsultation haben nur
die zur Teilnahme Berechtigten. Die Vertretung durch einen Bevollméchtigten ist
moglich. Die Bevollmachtigung ist durch eine schriftiche Vollmacht
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhérungsbehdrde zu geben ist. Bei
Ausbleiben eines Beteiligten in dem EroOrterungstermin kann auch ohne ihn
verhandelt werden. Das Anhorungsverfahren ist mit Abschluss des
Erérterungstermins bzw. der Online-Konsultation beendet.

Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und
Stellungnahmen, Teilnahme am Erorterungstermin bzw. an der Online-
Konsultation oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

Uber die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhérungsverfahrens durch
die Planfeststellungsbehdrde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine
Stellungnahme abgegeben haben, kann durch offentliche Bekanntmachung
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind
(8 74 Abs. 5 Satz 1 VwVIG NRW).

Um Dritten die Beurteilung zu erméglichen, ob und in welchem Umfang sie von
den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen werden konnen, liegen
umweltbezogene Informationen anhand nachfolgender Unterlagen vor, die
Bestandteil der offengelegten Unterlagen sind:

Rahmenbetriebsplan: u.a. mit
e Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren, Angaben zur
Betriebsplanung sowie relevanten Angaben zur Umsetzung des
Vorhabens
e Angaben zur Umweltvertraglichkeit des Vorhabens (UVP-Bericht)
e einer allgemeinverstandlichen Zusammenfassung
- Bericht zur FFH- und Vogelschutzprifung (NATURA-2000-Vertraglichkeit)
- Hydrogeologischer Fachbeitrag
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
- Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
- Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
- Stellungnahme zu den Schallemissionen

Bezirksregierung Arnsberg
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW
Im Auftrag

Gez. Strauch



Bezirksregierung Munster
Dez. 33 - Flurbereinigungsbehdorde -

48653 Coesfeld, 30.10.2020
Leisweg 12
Tel.: 0251/411-5093

Flurbereinigung Olfen
Az.: 33.7-41202

Offentliche Bekanntmachung

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung
im Flurbereinigungsverfahren Olfen

In der Flurbereinigung Olfen werden hiermit die Ergebnisse der Wertermittlung gem. § 32
des Flurbereinigungsgesetzes -FlurbG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Marz
1976 (BGBI. IS. 546), in der derzeit gultigen Fassung, fur die dem Flurbereinigungsverfahren
auf Grund des Einleitungsbeschlusses und der Anderungsbeschlisse 1 — 6 unterliegenden
Flurstucke wie folgt festgestellt:

1. Die Ergebnisse der Wertermittlung werden mit Ausnahme der unter Nr. 2. aufgefthr-

ten Festsetzungen so festgestellt, wie sie vom 31.07.2020 bis zum 07.09.2020 aus-
gelegen haben und wie sie im Anhoérungstermin am 08.09.2020 und 09.09.2020 von
Bediensteten der Bezirksregierung Minster erlautert worden sind. Hinsichtlich der
unter Nr. 2. genannten Flurstiicke werden die Ergebnisse fur die betroffenen Grund-
stiicke bzw. Grundstticksteilflachen mit der dort aufgefihrten Wertermittlung festge-
stellt.

. Die Wertermittlung einzelner Grundstiicke bzw. Grundsticksteilflachen ist nach der
Auslegung aufgrund von begriindeten Einwendungen der Beteiligten geé&ndert wor-
den. Hierzu wurden die von den Beteiligten gegen die Wertermittlung erhobenen Ein-
wendungen von der Flurbereinigungsbehérde Uberprift und, soweit diese begrindet
waren, durch Anderung der Wertermittlung ausgeraumt. Weitere Einwendungen wur-
den nicht erhoben. Die Anderung betrifft im Einzelnen die nachstehend aufgefiinrten
Grundsticke, deren Wertermittlung mit folgendem - gednderten - Inhalt festgestellt
wird:

offen gelegte geinderte ONr.
} Wertermittlung Wertermittlung
Gemarkung FI:"' Flac?e Nutzungsart Nutzungsart
Flur stiick (M) Wertmerkm|  yjasse | TEfIEChe Wertmerkm| aee | Telfidche
al (S2) (m?) al (S2) (m?)
Olfen Kspl. 93 3.176 Hf 1 3.176 Sl 1 3.176| 508/00
3 Industrie- 754/09
flache
Olfen Kspl. 94 308 Hf 1 308 Sl 1 308| 508/00
3 Industrie- 754/09
flache
Olfen Kspl. 21 10.241 A 3 4.762 A 3 9.945| 266/03
27 A 4 296 A 4 296
G 2 5.183
Olfen Kspl. 74 5.652 A 1 2.045 A 1 3.597| 266/03
27 A 2 165 A 2 165
A 3 644 A 3 1.858
A 4 31 A 4 31
G 1 1.552 GW 9 1
G 2 1.214
GW 9 1




Grinde

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemaRd § 32 FlurbG zulassig und
gerechtfertigt.

Damit die Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Olfen mit Land von gleichem Wert ab-
gefunden werden koénnen, ist der Wert der von ihnen in das Verfahren eingebrachten alten
Grundstiicke zu ermitteln. Dies erfolgte so, dass der Wert der Grundstticke jedes Teilneh-
mers im Verhaltnis zum Wert aller Grundstiicke des Flurbereinigungsgebietes ermittelt
wurde (8§ 27 ff. FlurbG).

Die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur Einsichtnahme fiur die Beteiligten ausgelegen
und sind ihnen in dem Anhérungstermin erlautert worden. Begrindete Einwendungen ge-
gen die Ergebnisse der Wertermittlung wurden durch die unter Nr. 2 aufgefuihrten Anderun-
gen berucksichtigt. Nach § 32 FlurbG sind die Ergebnisse der Wertermittlung nach der Be-
hebung begrindeter Einwendungen durch die Flurbereinigungsbehérde festzustellen. Sie
sind Grundlage fur die Berechnung des Abfindungsanspruches der Beteiligten und damit
Grundlage fiur den Flurbereinigungsplan.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Feststellung der Wertermittlung ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der
Widerspruch statthaft.

Der Widerspruch ist schriftlich bei der
Bezirksregierung Minster, Dezernat 33, 48128 Miinster
oder zur Niederschrift bei der
Bezirksregierung Miinster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld

zu erheben.

Auf elektronischem Wege kann der Widerspruch wie folgt erhoben werden:
¢ durch De-Mail in der Sendevariante mit bestatigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Ge-
setz. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms.nrw.de-mail.de.

e durch Ubermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an
die elektronische Poststelle der Behorde. Die E-Mail-Adresse lautet: post-
stelle@brms.sec.nrw.de.

Im Auftrag
(LS)
gez. Kehl


mailto:poststelle@brms.nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@brms.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brms.sec.nrw.de

	Inhalt 18-2020
	01 01 218 BekanntmAO Satzung zur Änderung der Hauptsatzung - November 2020
	Artikel 1
	Artikel 2
	Bekanntmachungsanordnung

	01 01 219 BekanntmAO Satzung für den Seniorenbeirat - November 2020
	Bekanntmachungsanordnung

	01 01 220 BekanntmAO Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates - November 2020
	Bekanntmachungsanordnung

	Bekanntmachung Bezirksregierung Auslegung
	Bezirksregierung Arnsberg
	Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW

	Öffentliche Bekanntmachung Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung



